
08
18

Inhaltsverzeichnis
Steuerabzug für Bauleistungen bei der 
Installation von Photovoltaikanlagen . 2

Abgrenzung einer steuerbegünstig-
ten Entschädigung zu laufendem 
Arbeitslohn bei Verlust des Arbeits-
platzes ............................................. 3

An- und Abreisekosten zu aus- 
wärtiger Betriebsveranstaltung  
sind kein geldwerter Vorteil.............. 3

Geschäftsführer einer GmbH sind 
regelmäßig sozialversicherungs-
pflichtig ............................................ 3

Geschlossener Immobilienfonds: 
Rückabwicklung oder steuerpflichtige 
Veräußerung ..................................... 4

Erwerb eines Rückdeckungsan-
spruchs als Betriebsausgabe bei  
der Gewinnermittlung durch Ein-
nahmenüberschussrechnung .......... 4

Dienstwagen für Ehegatten mit  
Minijob ............................................. 4

Zwischen GbR-Gesellschaftern ver-
einbartes Pkw-Privatnutzungsverbot 
zur Vermeidung der 1 % Regelung 
kann unbeachtlich sein .................... 4

Frist für Betriebskostenabrechnung  
gilt auch bei fehlender Vereinbarung  
von Vorauszahlungen ........................ 5

Bankgebühren für Bareinzahlung von 
Steuern muss der Steuerpflichtige 
tragen .............................................. 5

Hinzuschätzung aufgrund einer 
Quantilsschätzung bei erheblichen 
formellen Mängeln der Aufzeichnun-
gen der Bareinnahmen .................... 5

Privatverkauf bei eBay ist dem 
Inhaber des eBay-Nutzernamens 
zuzurechnen .................................... 5

Finanzielle Eingliederung als Voraus-
setzung für eine umsatzsteuerliche 
Organschaft bei mittelbarer Beteili-
gung über eine GbR ........................ 6

Vorsteuerabzug für Verzicht auf 
Pachtvertrag trotz steuerfreier  
Grundstücksveräußerung möglich... 6

Geschäftsveräußerung im Ganzen 
bei Verkauf des Inventars eines 
Cafés und Neuabschluss des Miet-
vertrags............................................ 6

Aufrechnungsrecht des Finanzamts 
in Bauträgerfällen ............................ 6

Keine umsatzsteuerliche Lieferung 
bei Zurückbehalten wesentlicher  
Rechte ............................................. 7

Die Übernahme von Beiträgen für 
angestellte Rechtsanwälte ist  
Arbeitslohn....................................... 7

Zur internationalen Zuständigkeit 
deutscher Gerichte .......................... 7

Taxifahrer im Mietmodell unterliegen 
der Sozialversicherungspflicht ......... 8

Dashcam-Aufnahmen: Verwertbarkeit 
als Beweismittel im Unfallhaftpflicht-
prozess ............................................ 8

Untersuchungs- und Rügepflicht des 
Käufers beim Handelskauf .............. 8

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Finanzministerkonferenz hat am 21.06.2018 ein „konsequentes Vorgehen gegen 
Share Deals bei der Grunderwerbsteuer“ beschlossen. Im Fokus der politisch moti-
vierten Verschärfungen standen millionenschwere Immobilieninvestitionen, bei denen 
nicht das Grundstück, sondern das das Grundstück besitzende Unternehmen ver-
kauft wird (Share Deal). Im Einzelnen wurden die folgenden Eckpunkte vereinbart:

1. Schaffung eines neuen Ergänzungstatbestands für Kapitalgesellschaften 
2. Verlängerung der bei Share Deals relevanten Haltefristen von fünf auf zehn Jahre 
3. Absenkung der bei Share Deals relevanten Beteiligungshöhen von 95% auf 90 %

Durch die Schaffung eines neuen Ergänzungstatbestands nach dem Vorbild der Rege-
lung für Personengesellschaften (bisher: mind. 95 % der Anteile gehen auf neue Gesell-
schafter über) soll es erschwert werden, durch einen „mitgebrachten Co-Investor“ eine 
relevante Anteilsvereinigung und somit eine Steuerbarkeit des Erwerbs zu verhindern.

Mit der Verlängerung der Haltefristen soll zusätzlich erreicht werden, dass Anteile von 
Personengesellschaften nicht zunächst bis zur relevanten Beteiligungshöhe nicht 
steuerbar und danach unter Ausnutzung der §§ 5, 6 GrEStG nach fünf Jahren im Er-
gebnis zu 94,9% steuerfrei übertragen werden können.

Die Herabsetzung der relevanten Beteiligungshöhen soll schlicht dazu führen, dass 
mehr Transaktionen grunderwerbsteuerpflichtig erfasst werden bzw. dass weniger 
Grunderwerbsteuer vermeidende „Immobiliensharedeals“ stattfinden.

M.E. haben die geplanten Verschärfungen nichts mehr mit der Intention des historischen 
Gesetzgebers und damit mit der Rechtfertigung der Grunderwerbsteuer zu tun. Grund-
sätzlich soll der Vorgang der Übertragung von Grundstücken besteuert werden. Schon 
die Argumentationen zur Rechtfertigung der bisherigen „Fiktionsersatztatbestände“ er-
scheint bedenklich. Die Verschärfungen, sollten sie im Gesetzgebungsverfahren tat-
sächlich wie geplant umgesetzt werden, sind verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft.

Unabhängig davon schießen die geplanten Änderungen weit über das Ziel hinaus 
und erschweren in beträchtlichem Umfang Unternehmensnachfolgen z.B. in der Form 
eines MBO’s oder betriebswirtschaftlich erforderliche Umstrukturierungen.

Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber auf das Ergebnis der Finanzministerkon-
ferenz reagieren wird. Unabhängig davon ist die weitere Entwicklung der Anwendung 
des § 6a GrEStG, der Steuerbefreiungen bei konzerninternen Umstrukturierungen 
betrifft, im Auge zu behalten.

Hier wird der Generalanwalt beim EuGH am 19. September sein mit Spannung erwar-
tetes Plädoyer zum beihilferechtlichen Charakter des § 6a GrEStG halten.

Wie gewohnt, wird Ihr DORNBACH-Team Sie auf dem Laufenden halten und steht bei 
weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Armin Pfirmann 
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Steuerabzug für Bauleis-
tungen bei der Installation 
von Photo-oltaikanlagen

Zur Sicherung von Steueransprüchen 
bei Bauleistungen an einem Bau-
werk hat der Auftraggeber (Leis-
tungsempfänger) einen besonderen 
Steuerabzug vorzunehmen, wenn er 
selbst Unternehmer ist. Er darf nur 
85 % der für die erhaltene Bauleis-
tung vereinbarten Vergütung an den 
leistenden Bauunternehmer (Leisten-
der) auszahlen. Die restlichen 15 % 
muss er für Rechnung des Leisten-

den an das für diesen zuständige 
Finanzamt anmelden und abführen 
(§ 48 EStG).

Der Begriff „Bauwerk“ ist weit auszu-
legen und umfasst nicht nur Gebäu-
de. Die Annahme einer Bauleistung 
an einem Bauwerk setzt allerdings 
voraus, dass sie sich unmittelbar auf 
die Substanz des Bauwerks aus-
wirkt. Hierzu zählen auch Erhaltungs-
aufwendungen.

Eine Unterscheidung zwischen Ge-
bäuden und Betriebsvorrichtungen ist 
nach einem Urteil des Finanzgerichts 

Düsseldorf (FG Düsseldorf, Urt. v. 
10.10.2017, 10 K 1513/14, (Rev. ein-
gel., Az. BFH: I R 67/17), EFG 2018, 
S. 959) für den Begriff des Bauwerks 
nicht relevant. Es entschied, dass zu 
den abzugssteuerpflichtigen Bauleis-
tungen auch das Aufstellen einer 
Aufdach-Photovoltaikanlage gehört.

Hinweis: In bestimmten Fällen muss 
der Leistungsempfänger den Steuer-
abzug nicht vornehmen. Der Steuer-
abzug entfällt, wenn

• der Bauunternehmer dem Leis-
tungsempfänger eine im Zeit-

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Termine September 2018 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

1  Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2     Bei Zahlung durch Scheck ist zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3    Für den abgelaufenen Monat.

4    Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat.

5    In den Bundesländern und Regio-
nen, in denen der 15.08.2018 ein 
gesetzlicher Feiertag (Mariä Him-
melfahrt) ist, wird die Steuer am 
16.08.2018 fällig.

6        Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankar-
beitstag des laufenden Monats fällig. 

Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen 
gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müs-
sen dann bis spätestens zwei Arbeits-
tage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.09.2018) an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftrag-
te erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Fei-
ertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1  Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018

Einkommensteuer,  

Kirchensteuer,  

Solidaritätszuschlag

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018

Körperschaftsteuer, 

Solidaritätszuschlag

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018

Umsatzsteuer4 10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018

Kapitalertragsteuer, 

Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen.

Sozialversicherung5 26.09.2018 entfällt entfällt
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punkt der Gegenleistung gültige 
Freistellungsbescheinigung vorlegt 
oder

• die Bauleistungen auf vom Leis-
tungsempfänger vermietete Woh-
nungen entfallen und dieser nicht 
mehr als zwei Wohnungen ver-
mietet oder

• die geschuldete Gegenleistung im 
laufenden Kalenderjahr voraus-
sichtlich eine bestimmte Freigrenze 
nicht übersteigt.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Abgrenzung einer steuer- 
begünstigten Entschädigung 
zu laufendem Arbeitslohn 
bei Verlust des Arbeits- 
platzes

Entschädigungen als Ersatz für ent-
gangene oder entgehende Einnah-
men, z. B. wegen der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses, sind u. a. dann 
einkommensteuerlich begünstig, wenn 
sie dem betroffenen Arbeitnehmer in 
einem einzigen Veranlagungsjahr 
geballt zufließen (§ 24 Nr. 1 Buchst. 
a i. V. m. § 34 Abs. 2 Nr. 2 EStG). Da-
rüber hinaus muss der Ausfall der 
Einnahmen von dritter Seite veran-
lasst worden sein (z. B. Kündigung 
durch den Arbeitgeber) oder der Ar-
beitnehmer muss unter einem nicht 
unerheblichen rechtlichen, wirtschaft-
lichen oder tatsächlichen Druck ge-
handelt haben. Laufende Zahlungen 
bis zur Beendigung des bestehen-
den Arbeitsverhältnisses sind nicht 
tarifbegünstigt.

Im entschiedenen Fall hatte eine Ar-
beitnehmerin einen Aufhebungsver-
trag mit ihrem Arbeitgeber geschlos-
sen. Danach sollte sie bis zum Ende 
des Kalenderjahrs, dem Ende des 
Beschäftigungsverhältnisses, ihre vol-
len laufenden Bezüge sowie eine 
einmalige Abfindung erhalten. Mit 
Wirkung zum 31. Mai kündigte die 
Arbeitnehmerin diesen Vertrag vor-
zeitig. Gemäß Vereinbarung sollte 

sich der Abfindungsbetrag in diesem 
Fall um den bis Dezember einge-
sparten Arbeitslohn erhöhen. Für die 
zugesagte Abfindungszahlung und 
den sich aus der vorzeitigen Kündi-
gung ergebenden zusätzlichen Ab-
findungsbetrag beantragte die Ar-
beitnehmerin die ermäßigte Be- 
steuerung (sog. Fünftelregelung).

Das Niedersächsische Finanzgericht 
(Niedersächsisches FG, Urt. v. 
08.02.2018, 1 K 279/17, (Nichtzulas-
sungsbeschw. eingel., Az. BFH: IX B 
34/18), EFG 2018, S. 644) ent-
schied, dass es sich bei den Vergü-
tungen für die Monate Juni bis De-
zember nicht um Einkünfte handelte, 
die ermäßigt zu besteuern sind. Die 
Arbeitnehmerin habe bei Abgabe der 
Kündigungserklärung aus eigenem 
Antrieb und ohne Druck gehandelt.

Der Bundesfinanzhof muss mögli-
cherweise abschließend entscheiden.

An- und Abreisekosten zu 
auswärtiger Betriebs- 
veranstaltung sind kein 
geldwerter Vorteil

Anlässlich der Ehrung von Jubilaren 
hatte ein Arbeitgeber die gesamte 
Belegschaft zu einer abendlichen 
Veranstaltung eingeladen. Grund-
sätzlich konnten die Arbeitnehmer 
selbstständig anreisen. Es bestand 
jedoch auch die Möglichkeit, einen 
Shuttlebus in Anspruch zu nehmen. 
Im Rahmen einer Lohnsteuer-Au-
ßenprüfung bezog das Finanzamt 
die Kosten für den Bustransfer in die 
Bemessungsgrundlage des den Ar-
beitnehmern zugewendeten geldwer-
ten Vorteils ein. Hierdurch über-
schritten die Aufwendungen je Ar- 
beitnehmer die 110 € Freigrenze und 
führten damit zur Lohnversteuerung.

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG 
Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2018, 9 K 
580/17, (rkr.), EFG 2018, S. 966) 
entschied, dass es sich bei den 
Transferkosten um Aufwendungen 
für den äußeren Rahmen der Be-

triebsveranstaltung ohne eigenen 
Konsumwert handelt und diese da-
her nicht in die Berechnung des geld-
werten Vorteils einzubeziehen sind.

Hinweis: Seit 2015 gilt statt der Frei-
grenze ein Freibetrag von 110 € je 
Betriebsveranstaltung und teilneh-
mendem Arbeitnehmer für maximal 
zwei Betriebsveranstaltungen jährlich.

Geschäftsführer einer GmbH 
sind regelmäßig sozial- 
versicherungspflichtig

Geschäftsführer einer GmbH unter-
liegen grundsätzlich den Weisungen 
der Gesellschafter und sind deshalb 
regelmäßig als abhängig beschäftigt 
und damit als sozialversicherungs-
pflichtig anzusehen (§ 37 Abs. 1 
GmbHG i. V. m. § 7 Abs. 1, § 2 Abs. 2 
Nr. 1 SGB IV). Dies hat das Bundes-
sozialgericht (BSG, Urt. v. 15.03.2018, 
B 12 R 5/16) entschieden.

Eine Ausnahme gilt für Geschäfts-
führer, die zugleich Gesellschafter 
der GmbH sind, wenn sie durch Ein-
flussnahme auf die Gesellschafter-
versammlung die Geschicke der Ge-
sellschaft bestimmen können. Dies 
ist regelmäßig der Fall, wenn ein Ge-
schäftsführer mindestens 50 % der 
Anteile am Stammkapital hält. Bei 
einer geringeren Kapitalbeteiligung 
bedarf es ausdrücklicher Regelun-
gen im Gesellschaftsvertrag über 
eine umfassende und unentziehbare 
Sperrminorität, sodass es dem Ge-
schäftsführer möglich ist, ihm nicht 
genehme Weisungen der Gesell-
schafterversammlung zu verhindern.

Dementgegen kommt es nicht dar-
auf an, ob ein Geschäftsführer einer 
GmbH im Außenverhältnis weitrei-
chende Befugnisse besitzt oder ihm 
etwaige Freiheiten, z. B. bei den Ar-
beitszeiten, eingeräumt werden. Ent-
scheidend sind vielmehr die rechtlich 
durchsetzbaren Einflussmöglichkei-
ten auf die Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung.
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Geschlossener  
Immobilienfonds:  
Rückabwicklung oder 
steuerpflichtige  
Veräußerung

Eheleute hatten sich an einem ge-
schlossenen Immobilienfonds betei-
ligt, der aber nicht die versprochenen 
Renditen erwirtschaftete. Sie ver-
klagten daher die Bank, die die Be-
teiligung vertrieben hatte, auf Scha-
densersatz und Rückabwicklung der 
Beteiligung. Im Rahmen eines Ver-
gleichs zahlte die Bank eine Abfin-
dung, die das Finanzamt als Veräu-
ßerungspreis für die Immobilie wertete. 
Es ermittelte einen Gewinn aus ei-
nem privaten Veräußerungsgeschäft, 
weil die Beteiligung weniger als zehn 
Jahre bestanden hatte (§ 23 EStG).

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
11.07.2017, IX R 27/16, BStBl 2018 
II, S. 348) entschied, dass der Abfin-
dungsbetrag aufzuteilen ist. Soweit 
er den Wert der Immobilie übersteigt, 
ist er nicht Veräußerungspreis, son-
dern steuerfreier Schadensersatz.

Erwerb eines Rückdeckungs- 
anspruchs als Betriebs-
ausgabe bei der Gewinner-
mittlung durch Einnahmen-
überschussrechnung

Ein Zahnarzt, der seinen Gewinn als 
Überschuss der Betriebseinnahmen 
über die Betriebsausgaben ermittel-
te, erteilte seiner Arzthelferin zum 
Zweck der Altersversorgung eine Ver 
sorgungszusage. Darin verpflichtete 
er sich zur Zahlung einer lebenslan-
gen Altersrente ab Vollendung ihres 
65. Lebensjahrs. Zur Absicherung 
der Zusage schloss der Zahnarzt 
eine Rückdeckungsversicherung ge-
gen Zahlung eines Einmalbetrags 
ab. Es handelte sich um eine bis 
zum Rentenbeginn der Mitarbeiterin 
aufgeschobene Rentenversicherung 
mit Kapitalwahlrecht. Versicherungs-
nehmer war der Zahnarzt, versicher-
te Person die Arzthelferin. Den ein-

maligen Versicherungsbeitrag behan- 
delte er im Zeitpunkt der Zahlung in 
voller Höhe als Betriebsausgabe. 
Dies lehnte das Finanzamt ab.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
12.12.2017, VIII R 9/14, BFH/NV 2018, 
S. 669) gab dem Zahnarzt Recht. 
Bei der Gewinnermittlung durch Ein-
nahmenüberschussrechnung sind 
Ausgaben zum Erwerb betrieblichen 
Umlaufvermögens im Jahr der Zah-
lung als Betriebsausgabe abziehbar. 
Eine Ausnahme von diesem Grund-
satz ist nur für die Anschaffung oder 
Herstellung bestimmter ausdrücklich 
gesetzlich festgelegter Wirtschafts-
güter vorgesehen (§ 4 Abs. 3 Satz 4 
EStG). Die Einmalzahlung für eine 
betriebliche Rückdeckungsversiche-
rung gehört nicht dazu.

Dienstwagen für Ehegatten 
mit Minijob

Die steuerliche Anerkennung eines 
Ehegattenarbeitsverhältnisses setzt 
voraus, dass es ernsthaft vereinbart 
ist und entsprechend der Vereinba-
rung tatsächlich durchgeführt wird. 
Die Anforderungen an den Nachweis 
sind hoch. Die vertragliche Gestal-
tung muss auch unter Fremden üb-
lich sein, dem sog. Fremdvergleich 
standhalten.

Das Finanzgericht Köln (FG Köln, 
Urt. v. 27.09.2017, 3 K 2546/16, 
(Rev. eingel., Az. BFH: X R 45/17), 
EFG 2018, S. 750,) entschied, dass 
die Überlassung eines Dienstwa-
gens für private Zwecke an den Ar-
beitnehmer-Ehegatten auch im Rah-
men eines geringfügigen Beschäf- 
tigungsverhältnisses üblich sein kann, 
wenn – wie im entschiedenen Sach-
verhalt – die gewährte Vergütung aus 
Bar- und Sachlohn nicht die Grenzen 
der Angemessenheit überschreitet.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Hinweis: Der Bundesfinanzhof (BFH, 
Beschl. v. 21.12.2017, III B 27/17, 
BFH/NV 2018, S. 432) hat zwischen-

zeitlich in einem anderen Fall ent-
schieden, dass die Überlassung ei-
nes Firmenwagens zur privaten 
Nutzung an einen geringfügig be-
schäftigten Arbeitnehmer-Ehegatten 
offensichtlich nicht fremdüblich ist. 
Demnach würde ein Arbeitgeber ei-
nem familienfremden geringfügig 
Beschäftigten regelmäßig kein Fahr-
zeug überlassen, da dieser durch 
eine umfangreiche Privatnutzung 
des Pkw die Vergütung für die Ar-
beitsleistung in unkalkulierbare Hö-
hen steigern könnte.

Zwischen GbR-Gesellschaf-
tern vereinbartes Pkw- 
Privatnutzungsverbot zur 
Vermeidung der 1 % Rege-
lung kann unbeachtlich sein

Rechtsanwalt A war zu 92 % an einer 
Rechtsanwalts-GbR beteiligt. Im Be-
triebsvermögen war ein Pkw, den 
nur A fuhr. Mit der Gesellschaft war 
schriftlich ein Privatnutzungsverbot 
vereinbart. Über die Kontrolle des 
Verbots und Sanktionen bei Verstoß 
wurde dagegen nichts vereinbart. 
Die Gesellschaft setzte für A keinen 
privaten Nutzungswert nach der 1 % 
Regelung an.

Das Finanzgericht Hamburg (FG 
Hamburg, Urt. v. 06.02.2018, 6 K 
172/17, (Nichtzulassungsbeschw. ein-
gel., Az. BFH: VIII B 38/18)) ent-
schied, dass die 1 % Regelung an-
zuwenden sei, weil nach der allge-
meinen Lebenserfahrung dienstliche 
Fahrzeuge, die zu privaten Zwecken 
zur Verfügung stehen, auch tatsäch-
lich privat genutzt werden. Dieser 
Anscheinsbeweis könne zwar durch 
einen Gegenbeweis entkräftet wer-
den, sodass das Finanzamt die pri-
vate Nutzung nachweisen muss. 
Nach Auffassung des Gerichts war in 
diesem Fall der Anscheinsbeweis 
durch das Privatnutzungsverbot aber 
nicht entkräftet, weil es weder ernst-
haft vereinbart worden war, noch üb-
lich ist. Auch hätte ein Verstoß gegen 
das Nutzungsverbot keine Sanktio-
nen nach sich gezogen.
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Der Bundesfinanzhof muss mögli-
cherweise abschließend entschei-
den.

Frist für Betriebskosten-
abrechnung gilt auch bei 
fehlender Vereinbarung von 
Vorauszahlungen

Die zwölfmonatige Abrechnungsfrist 
für Betriebskostenabrechnungen gilt 
auch dann, wenn zwar die Zahlung 
von Betriebskosten, aber keine monat-
lichen Vorauszahlungen vereinbart 
worden sind. So lautet eine Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs (BGH, 
Urt. v. 16.03.2018, V ZR 60/17).

Der Erwerber einer Eigentumswoh-
nung hatte dem Verkäufer ein lebens-
langes und unentgeltliches Wohn- 
recht eingeräumt. Gleichzeitig ver- 
pflichtete sich der Verkäufer, alle Be-
triebskosten zu zahlen. Vorauszah-
lungen wurden nicht vereinbart. Der 
neue Eigentümer erstellte die Be-
triebskostenabrechnung für 2010 im 
Jahr 2014. Der Wohnberechtigte ver- 
weigerte die Zahlung der Betriebs-
kosten mit der Begründung, dass die 
Abrechnung spätestens innerhalb 
eines Jahrs nach Ende des Abrech-
nungszeitraums zu erstellen sei.

Dies sah das Gericht ebenso. Der 
Eigentümer kann keine Erstattung 
von Betriebskosten verlangen, weil 
die Abrechnungsfrist überschritten 
ist. Entscheidend ist die Zielsetzung 
des Gesetzgebers, dem Wohnbe-
rechtigten schnell Sicherheit über 
die zu erbringenden Zahlungen zu 
geben und Unsicherheit über zu-
rückliegende Abrechnungszeiträume 
zu vermeiden. Es darf letztlich nicht 
im Belieben des Eigentümers ste-
hen, wann er Nebenkosten abrech-
net. Dieser Grundsatz gilt auch, 
wenn keine Vorauszahlungen zwi-
schen den Parteien vereinbart sind.

Bankgebühren für Barein-
zahlung von Steuern muss 
der Steuerpflichtige tragen

Ein Steuerpflichtiger zahlte seine 
Steuern bei einem vom Finanzamt 
benannten Kreditinstitut bar ein  
(§ 224 Abs. 4 AO). Hierfür musste er 
6 € Bankgebühren zahlen. Diese 
wollte er vom Finanzamt erstattet 
haben.

Das Hessische Finanzgericht (Hes-
sisches FG, Urt. v. 12.12.2017, 11 K 
1497/16) entschied, dass die Ge-
bühren vom Steuerpflichtigen zu tra-
gen sind, weil nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen der Schuldner 
dem Gläubiger das geschuldete Geld 
auf seine Kosten zu übermitteln hat 
(§ 270 Abs. 1 BGB).

Hinzuschätzung aufgrund 
einer Quantilsschätzung 
bei erheblichen formellen 
Mängeln der Aufzeichnun-
gen der Bareinnahmen

Bei erheblichen formellen Mängeln 
der Bareinnahmen-Aufzeichnungen 
kann aufgrund einer Quantilsschät-
zung hinzugeschätzt werden. Das 
Ergebnis muss aber durch weitere 
Erkenntnisse, z. B. Ergebnisse einer 
stochastischen Untersuchung, und 
eine partielle Nachkalkulation ge-
stützt werden. Außerdem dürfen an-
derweitige Schätzmethoden, wie eine 
Geldverkehrsrechnung und eine Aus- 
beutekalkulation, nicht in Betracht 
kommen.

Vor dem Finanzgericht Hamburg (FG 
Hamburg, Urt. v. 05.03.2018, 3 K 
205/15, (Nichtzulassungsbeschw. ein-
gel., Az. BFH: X B 57/18)); wehrte 
sich der Wirt eines griechischen Lo-
kals gegen die Zuschätzung zu sei-
nem Gewinn. Der Wirt benutzte eine 
Registrierkasse, zog aber die Tages-
endsummenbons (Z-Bons) nicht im-
mer täglich, sondern teilweise für 
mehrere Tage, und führte kein Kas-
senbuch. Im Rahmen einer Betriebs-
prüfung erkannte die Prüferin das 

Fehlen von Sonntagen in den Auf-
zeichnungen und berechnete die Hin-
zuschätzung mittels der sog. Quan-
tilsschätzung unter Berücksichtigung 
eines Rohgewinnaufschlagsatzes von 
296 %.

Zu Recht, entschied das Gericht. Die 
Aufzeichnungen waren mangelhaft 
und sind manipuliert worden. Andere 
Schätzungsformen schieden von 
vornherein aus. U. a. scheiterte eine 
Ausbeutekalkulation für Speisen und 
Getränke daran, dass der Wirt die 
von ihm verwendeten Speisekarten 
nicht vorgelegt hatte und weder die 
verkauften Speisen noch deren Ver-
kaufspreise nachträglich festgestellt 
werden konnten.

Der Bundesfinanzhof muss mögli-
cherweise abschließend entscheiden.

Privatverkauf bei eBay ist 
dem Inhaber des eBay- 
Nutzernamens zuzurechnen

Schon seit mehreren Jahren über-
wacht die Finanzverwaltung mittels 
spezieller Programme Verkäufe über 
Internetplattformen. Im Fokus ste-
hen auch „Privatverkäufer“, die nur 
unter Angabe eines fiktiven Nutzer-
namens eine Vielzahl von Waren 
veräußern, aber die daraus erzielten 
Erlöse weder der Einkommensteuer 
noch der Umsatzsteuer unterwerfen.

Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg (FG Baden-Württemberg, Urt. v. 
26.10.2017, 1 K 2431/17, (rkr.), EFG 
2018, S. 867) hat entschieden, dass 
die Umsätze der Person zuzurech-
nen sind, unter deren Benutzerna-
men die Verkäufe ausgeführt wur-
den. Im entschiedenen Fall wurden 
auf der Plattform eBay über das Nut-
zerkonto eines Ehemanns über 
mehrere Jahre hinweg hunderte Ver-
käufe abgewickelt, die zu einem 
jährlichen Gesamtumsatz von über 
20.000 € führten. Damit lag eine 
nachhaltige unternehmerische Tätig-
keit vor. Umsatzsteuer wurde nicht 
erklärt und nicht abgeführt.
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Das Finanzamt hatte zunächst Um-
satzsteuerbescheide gegen den Ehe- 
mann und seine Ehefrau jeweils als 
Einzelunternehmer erlassen, weil 
auch Gegenstände der Ehefrau über 
den Benutzernamen veräußert wur-
den. Dagegen wehrten sich die Ehe-
leute erfolgreich. Nunmehr nahm 
das Finanzamt nur noch den Ehe-
mann in Anspruch, weil er das Nut-
zerkonto Jahre zuvor eröffnet hatte 
und damit zivilrechtlicher Vertrags-
partner des jeweiligen Verkaufsvor-
gangs war.

Das Finanzgericht bestätigte die Auf-
fassung des Finanzamts.

Finanzielle Eingliederung 
als Voraussetzung für  
eine umsatzsteuerliche 
Organschaft bei mittelbarer 
Beteiligung über eine GbR

Eine umsatzsteuerliche Organschaft 
setzt voraus, dass die Organtochter 
organisatorisch, wirtschaftlich und fi-
nanziell in das Unternehmen des Or-
ganträgers eingegliedert ist. Die Vor-
aussetzungen müssen stets voll- 
ständig gegeben sein. Eine nur wirt-
schaftliche Betrachtungsweise ge-
nügt nicht.

Im entschiedenen Fall war ein Sohn 
zusammen mit seiner Mutter zu je-
weils 50 % an einer Grundstücks-
GbR beteiligt, die einer GmbH ein 
betriebsnotwendiges Grundstück ver- 
pachtete. In ihrem Testament hatte 
die Mutter ihre drei Kinder zu glei-
chen Teilen als Erben eingesetzt. Zu-
dem hatte sie in einem Vorausver-
mächtnis geregelt, dass ihre Beteili-
gung an der Grundstücks-GbR und 
ihr Geschäftsanteil an der GmbH auf 
den Sohn übergehen sollen. Im De-
zember 2012 verstarb die Mutter. Ihr 
GmbH-Geschäftsanteil wurde im Juli 
2013 von der Erbengemeinschaft 
auf den Sohn übertragen.

Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg (FG Baden-Württemberg, Ge-
richtsbesch. v. 31.01.2018, 1 K 2444/16, 

GmbHR 2018, S. 589) verneinte für 
diesen Zeitraum das Vorliegen einer 
umsatzsteuerlichen Organschaft zwi-
schen dem Sohn als Organträger 
und der GmbH als Organgesellschaft. 
Bis zur Übertragung des GmbH-Ge-
schäftsanteils der Mutter konnte der 
Sohn seinen Willen bei der GmbH 
nicht durchsetzen, da ihm nicht mehr 
als 50 % der Stimmen an der GmbH 
zustanden. Die Stimmrechte des zu-
nächst auf die Erben „zur gesamten 
Hand“ übergegangenen Geschäfts-
anteils konnten von den Erben nur 
gemeinschaftlich ausgeübt werden. 
Die finanzielle Eingliederung lag erst 
ab Juli 2013 wieder vor, als der Sohn 
aufgrund der Abtretung Alleingesell-
schafter der GmbH wurde.

Hinweis: In Vollzug seines Voraus-
vermächtnisanspruchs hätte der Sohn 
den GmbH-Geschäftsanteil unmittel-
bar nach dem Ableben der Mutter ohne 
Beteiligung der Erbengemeinschaft 
formwirksam an sich selbst abtreten 
können. Dann wäre die GmbH be-
reits ab diesem früheren Zeitpunkt 
finanziell eingegliedert worden.

Vorsteuerabzug für Verzicht 
auf Pachtvertrag trotz  
steuerfreier Grundstücks-
veräußerung möglich

Verzichtet ein Pächter gegen Entgelt 
auf seine Rechte aus einem langfris-
tigen Pachtvertrag, kann der Ver-
pächter die in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer als Vorsteuer abzie-
hen, wenn er das Grundstück steu-
erpflichtig verpachtet hatte. Eine an-
schließende umsatzsteuerfreie 
Veräußerung des Grundstücks ist 
jedenfalls dann unschädlich für den 
Vorsteuerabzug, wenn die vorzeitige 
Auflösung des Pachtvertrags zu ei-
nem Zeitpunkt erfolgt, in dem das 
Pachtverhältnis noch besteht und zu 
diesem Zeitpunkt die Absicht einer 
steuerfreien Grundstücksveräuße-
rung nicht festgestellt werden kann 
(BFH, Urt. v. 13.12.2017, XI R 3/16, 
BFH/NV 2018, S. 697).

Geschäftsveräußerung im 
Ganzen bei Verkauf des 
Inventars eines Cafés und 
Neuabschluss des Miet- 
vertrags

Veräußert ein Unternehmer sein Un-
ternehmen, unterliegt dies als Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen nicht 
der Umsatzsteuer. Voraussetzung ist 
u. a., dass der Erwerber die wesent-
lichen Betriebsgrundlagen übernimmt 
und das Unternehmen fortführt.

Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Düsseldorf (FG Düsseldorf, Urt. v. 
13.10.2017, 1 K 3395/15, (Rev. eingel., 
Az. BFH: XI R 37/17), EFG 2018, S. 
881) reicht bei einem Café, das in 
angemieteten Räumen betrieben 
wird, für eine Geschäftsveräußerung 
im Ganzen aus, wenn das bewegli-
che Inventar übertragen wird und der 
Erwerber unter Beteiligung des bis-
herigen Mieters mit dem Vermieter 
einen neuen Mietvertrag abschließt.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Aufrechnungsrecht des 
Finanzamts in Bauträger-
fällen

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
22.08.2013, V R 37/10, BStBl 2014 
II, S. 128) hat bereits 2013 entschie-
den, dass ein Bauträger keine Bau-
leistungen erbringt und damit als 
Leistungsempfänger nicht Schuldner 
der Umsatzsteuer der für sein Unter-
nehmen erbrachten Leistungen (z. B. 
von Bauhandwerkern bezogene Bau- 
leistungen) sein kann. Folglich ist der 
leistende Unternehmer selbst um-
satzsteuerpflichtig.

Soweit noch keine Verjährung einge-
treten ist, fordern die Finanzämter 
daher für die sog. Altfälle Umsatz-
steuer von den leistenden Bauunter-
nehmern. Diese haben sodann ei-
nen zivilrechtlichen Anspruch auf 
nachträgliche Zahlung der bisher 
nicht in Rechnung gestellten Um-
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satzsteuer gegenüber den Bauträ-
gern. Die Bauträger fordern anderer-
seits von den Finanzämtern die von 
ihnen bereits gezahlte Umsatzsteuer 
zurück. In der Folge lässt sich die Fi-
nanzverwaltung den Anspruch der 
Bauunternehmen gegenüber dem 
Bauträger abtreten und rechnet ihn 
mit den geltend gemachten Rückfor-
derungsansprüchen der Bauträger 
gegenüber dem Finanzamt auf.

Das Finanzgericht Nürnberg (FG Nürn- 
berg, Urt. v. 30.01.2018, 2 K 1351/17, 
(rkr.), EFG 2018, S. 533) entschied, 
dass diese Vorgehensweise nicht zu 
beanstanden ist und ein Finanzamt 
von einem Bauunternehmer abge-
tretene, noch nicht verjährte Nach-
zahlungsansprüche gegen einen sich 
ergebenden Umsatzsteuer-Erstattungs- 
anspruch des Bauträgers aufrechnen 
kann.

Keine umsatzsteuerliche 
Lieferung bei Zurück- 
behalten wesentlicher Rechte

Eine der Umsatzsteuer unterliegen-
de Lieferung eines Gegenstands liegt 
nur dann vor, wenn die Verfügungs-
macht auf den Leistungsempfänger 
übergeht. Entscheidend ist nicht der 
Übergang des zivilrechtlichen Eigen-
tums. Entscheidend ist, dass der Leis-
tungsempfänger faktisch so über den 
Gegenstand verfügen kann, als wäre 
er Eigentümer.

Behält der Leistende wesentliche 
Rechte zurück, kann es an der Ver-

schaffung der Verfügungsmacht und 
damit an einer umsatzsteuerbaren 
Lieferung fehlen. Dies kann z. B. der 
Fall sein, wenn der Leistungsemp-
fänger nicht über die Nutzung des 
Gegenstands frei entscheiden und 
diesen auch nicht frei weiterveräu-
ßern kann. Maßgeblich sind die Ge-
samtumstände des Einzelfalls (FG 
Nürnberg, Beschl. v. 08.02.2018, 2 V 
705/17, (rkr.), EFG 2018, S. 586).

Die Übernahme von  
Beiträgen für angestellte 
Rechtsanwälte ist  
Arbeitslohn

Übernimmt der Arbeitgeber für bei 
ihm angestellte Rechtsanwälte Bei-
träge zur Berufshaftpflichtversiche-
rung, zur Rechtsanwaltskammer, zum 
Deutschen Anwaltverein sowie die 
Umlage für das besondere elektroni-
sche Anwaltspostfach, so handelt es 
sich um steuerpflichtigen Arbeits-
lohn.

Das hat das Finanzgericht Münster 
(FG Münster, Urt. v. 01.02.2018, 1 K 
2943/16, (Rev. eingel., Az. BFH: VI R 
11/18), EFG 2018, S. 831) entschie-
den. Demnach liege die Übernahme 
solcher Kosten durch den Arbeitge-
ber nicht in dessen ganz überwie-
gend eigenbetrieblichem Interesse.

Damit der angestellte Rechtsanwalt 
seine anwaltliche Tätigkeit ausüben 
kann, seien die Berufshaftpflichtver-
sicherung und der Kammerbeitrag 
zwingende Voraussetzung. Auch die 

Beiträge zum Deutschen Anwaltver-
ein seien unabhängig vom Anstel-
lungsverhältnis und liegen im Inter-
esse des angestellten Anwalts. Die 
Vorteile ergeben sich u. a. aus der 
beruflichen Vernetzung, dem ver-
günstigten Zugang zu Fortbildungs-
angeboten sowie Rabatten und Son-
derkonditionen bei zahlreichen Ko- 
operationspartnern des Deutschen 
Anwaltvereins. Gleiches gilt auch für 
die Einrichtung eines besonderen 
elektronischen Postfachs.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Hinweis: Zur Übernahme der Kam-
merbeiträge für Geschäftsführer von 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaften hat der Bun-
desfinanzhof (BFH, Urt. v. 17.01.2008, 
VI R 26/06, BStBl 2008 II, S. 378) 
bereits ein überwiegend eigenbe-
triebliches Interesse des Arbeitge-
bers verneint.

Zur internationalen  
Zuständigkeit deutscher 
Gerichte

In einem vom Bundesgerichtshof 
(BGH, Urt. v. 14.11.2017, VI ZR 
73/17) entschiedenen Fall ging es 
um die örtliche Zuständigkeit des 
Landgerichts Hannover für eine Kla-
ge gegen eine GmbH, die zwar im 
Handelsregister mit Sitz und Ge-
schäftsanschrift in Hannover einge-
tragen war, ihren Verwaltungssitz 
aber in Italien hatte.

Der Bundesgerichtshof bejahte die 
Zuständigkeit des Landgerichts Han-
nover, weil die GmbH ihren Sat-
zungssitz in Hannover hatte. Dem 
stand nicht entgegen, dass die 
GmbH dort keine unternehmerische 
Tätigkeit ausübte und auch keinen 
Gewerbebetrieb unterhielt.



8

wpg@dornbach.de|www.dornbach.de

Bad Homburg/FFM · Bergisch Gladbach · Berlin · Bonn · Darmstadt · Dessau-Roßlau · Frankfurt am Main · Frankfurt Airport Center 

Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg · Mainz · München · Pirna · Rinteln · Saarbrücken · Solingen · Wetzlar

Insolvenzsicherung für 
Taxifahrer im Mietmodell 
unterliegen der  
Sozialversicherungspflicht

Taxifahrer, die gegen ein kilometer-
abhängiges Entgelt Fahrzeuge von 
einer Taxizentrale mieten und an-
sonsten bei der Auftragsvergabe und 
-abwicklung wie festangestellte Fah-
rer eingesetzt werden, unterliegen 
der Sozialversicherungspflicht. Die 
Taxizentrale hat für sie Sozialversi-
cherungsbeiträge zu entrichten. Dies 
hat das Sozialgericht Dortmund (SG 
Dortmund, Beschl. v. 05.02.2018, S 
34 BA 1/18) entschieden.

Für eine abhängige Beschäftigung 
(§ 7 Abs. 1 SGB IV) spreche in derar-
tigen Fällen, dass die Fahrer weder 
über eine Konzession nach dem Per-
sonenbeförderungsgesetz noch über 
ein eigenes Taxi verfügen. Sie sind in 
den Betriebsablauf der Taxizentrale 
eingegliedert, der sie ihre Arbeits-
kraft zur Verfügung stellen, und unter-
liegen deren Weisungen. Ein eigenes 
Unternehmerrisiko liegt bei ihnen 
nicht vor, denn ein solches entsteht 
erst, wenn auch Kosten für betriebli-
che Investitionen anfallen. Gehäufte 
Wartezeiten, so das Gericht, stellen 
kein für die sozialversicherungs-
rechtliche Statusbeurteilung relevan-
tes unternehmerisches Risiko dar.

Dashcam-Aufnahmen: 
Verwertbarkeit als Beweis-
mittel im Unfallhaftpflicht-
prozess

Obwohl eine permanente anlasslose 
Aufzeichnung des gesamten Ge-
schehens auf und entlang der Fahr-
strecke eines Fahrzeugs mittels ei-
ner sog. Dashcam datenschutzrecht- 

lich unzulässig ist, kann die Video-
aufzeichnung im Unfallhaftpflichtpro-
zess als Beweismittel verwertet wer-
den. Das hat der Bundesgerichtshof 
(BGH, Urt. v. 15.05.2018, VI ZR 
233/17) entschieden.

Nach Auffassung des Gerichts ist bei 
der vorzunehmenden Abwägung das 
Interesse des Geschädigten an der 
Durchsetzung seiner zivilrechtlichen 
Ansprüche und sein Anspruch auf 
rechtliches Gehör höher zu bewer-
ten als das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Unfallgegners, insbe-
sondere sein Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung und sein Recht 
am eigenen Bild.

Datenschutzrechtlich zulässig ist eine 
kurze, anlassbezogene Aufzeichnung 
des Unfallgeschehens, etwa durch 
ein dauerndes Überschreiben der 
Aufzeichnungen in kurzen Abstän-
den und Auslösen der dauerhaften 
Speicherung erst bei Kollision oder 
starker Verzögerung des Fahrzeugs.

Untersuchungs- und  
Rügepflicht des Käufers 
beim Handelskauf

Der kaufmännische Erwerber einer 
Ware hat diese unverzüglich auf Män-
gel zu untersuchen. Stellt er Mängel 
fest, hat er diese ebenfalls zeitnah dem 
kaufmännischen Verkäufer mitzuteilen.

Kommt der Erwerber dieser Verpflich-
tung nicht nach, so gilt die Ware als 
genehmigt, selbst wenn sie von An-
fang an mangelhaft war. Der Käufer 
kann dann gegenüber dem Verkäufer 
nur noch Mängelansprüche geltend 
machen, wenn die Mängel bei der 
gebotenen Prüfung für ihn nicht er-
kennbar waren oder der Verkäufer 
die Mängel arglistig verschwiegen hat.

Bei diesen im Handelsgesetzbuch 
normierten Grundsätzen (§ 377 
HGB) handelt es sich um eine 
Schutzvorschrift zugunsten des Ver-
käufers.

Zur Frage, was dem Käufer an  
Untersuchungspflichten zugemutet 
werden kann, hat der Bundesge-
richtshof (BGH, Urt. v. 06.12.2017, 
VIII ZR 246/16, BB 2018, S. 65) u. a. 
folgende maßgebliche Kriterien auf-
gestellt:

• der für eine Überprüfung erfor-
derliche Kosten- und Zeitauf-
wand,

• die für den Durchschnittskäufer 
verfügbaren technischen Prü-
fungsmöglichkeiten,

• das Erfordernis eigener techni-
scher Kenntnisse für die Durch-
führung der Untersuchung bzw. 
die Notwendigkeit, die Prüfung 
von Dritten vornehmen zu lassen 
und

• es darf vom Käufer insofern 
nichts Unbilliges verlangt werden, 
sodass die im Einzelfall zu for-
dernde Untersuchung nach Ab-
wägung der jeweiligen Interessen 
dem Käufer im gebotenen Um-
fang zumutbar sein muss.

Nach der Entscheidung des Gerichts 
ist der Käufer jedoch in keinem Fall 
verpflichtet, eine „Rundum-Unter- 
suchung“ vorzunehmen, um alle ir-
gendwie in Betracht kommenden 
Mängel der Ware festzustellen.


